
Gemeinde Friesenheim 
Ortenaukreis 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) und der § § 4 , 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8, 9, 10 und 10 a 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Ge­
meinde Friesenheim am 07.04.1997 folgende Satzung beschlossen: 

1. Allgemeines 

Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als 
eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, daß das Abwasser 
über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage gelangt 
oder zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (abgeliefert) wird. 

(2) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vorneh­
men lassen. 

(3) E in Rechtsanspuch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwas­
seranlagen besteht nicht. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, lary.dvÄrtsch?ftlichen oder son. 
stigen Gebrauch verunreinigt oder in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von 
Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder befestigter Grundstücke abfließt. Nieder­
schlagswasser, das auf dem eigenen Grundstück der nach § 3 A u : . 1 und 2 Verpflichteten 
versickert wird , ist kein Abwasser und fällt damit nicht in den Regelun^iüeieich diesei 
Satzung. 

(2) Öffent l iche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene A b ­
wasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öf­
fentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhalte­
becken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Abwasserpumpwerke und Kläranlagen so­
wie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur öffentlichen A b ­
wasserbeseitigung benutzt werden. 
Zu den öffentl ichen Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausanschlußleitung, der 
i m Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluß). 
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(3) Grundstücksentwässemngsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe­
handlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage 
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbe­
reich verlegt sind und das Abwasser dem Gmndstücksanschluß zuführen (Grundleitun­
gen), Prüfschächte, sowie die sich auf privaten Grundstücken befindlichen Pumpanlagen 
bei einer Abwasserdruckentwässerung. 

2. Anschluß und Benutzung 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluß und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Be­
stimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentli­
chen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grund­
stücken anfallende Abwasser der Gemeinde im Rahmen des § 45 b Abs. 1 W G zu über­
lassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grund­
stücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 t r i f f t auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen A b ­
wasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. 
Wi rd die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage herge­
stellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Her­
stellung anzuschließen. 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluß im Interesse der öffentl i­
chen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls 
geboten ist. 

§ 4 
Anschlußstelle, vor läuf iger Anschluß 

(1) Wenn der Anschluß eines Gmndstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage tech­
nisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluß für die öf­
fentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, 
daß das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, 
kann die Gemeinde den vorläufigen Anschluß an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
gestatten oder verlangen. 
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§ 5 

Befreiungen 

V o n der Verpflichtung zum Anschluß an die öffentliche Abwasserbeseitigung und von der 
Pfl icht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 45 b Abs. 4 Satz 3 W G der nach § 
3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als ihm der An­
schluß bzw. die Benutzung wegen seines, die öffentlichen Belange überwiegenden privaten 
Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die 
Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

(1) V o n der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der- Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen Abwas­
seranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Perso­
nen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und 
Dämpfe . 

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 

1. Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand -, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
den öffentlichen Abwasseranlagen führen können (z. B . Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, 
Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände, Schlamm, Haut- und Lederabfäl-
le, Glas, Kunststoffe); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (z. B . Benzin, Karbid, 
Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen 
behaftete und radioaktive Stoffe); 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z. B. milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

5. Abwasser,' das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wassenechtlichen Bescheid nicht entspricht. 

(3) Unbeschadet des Abs. 2 ist Abwasser, dessen Inhaltsstoffe oder Eigenschaften die allge­
meinen Richtwerte für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I des Arbeits­
blattes A 115 der Abwassertechnischen Vereinigung - A T V - (Vertriebgesellschaft zur 
Förderung der Abwassertechnik e. V. , Theoder-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) in der je­
weils gültigen Fassung nicht überschreiten, zugelassen. 



(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach den Absätzen 2 und 3 einzuhaltenden 
Anforderungen hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öf­
fentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist. 

(5) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 
4 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme 
i m Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller evtl. entstehende 
Mehrkosten übernimmt. 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentl ichen Abwasserbeseitigung 
ausschließen; 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung i m Hinblick auf den Anfallort oder 
wegen der Ar t oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand 
verursachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit , 
häuslichen Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluß und die Benutzung gestatten, 
wenn der Gnmdsmckseigenttimer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasser­
anlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit 
leistet. 

(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der 
Zustimmung der Wasserbehörde (§ 45 b Abs. 4 Satz 2 WG). 

§ 8 
Einleitungsbeschränkungen 

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung 
oaer Speieherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbe­
sondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige 
öffentl iche Belange erfordert. 

(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an ein öffentli­
ches Klärwerk angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet 
werden. 

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von son­
stigem Wasser, bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 



§ 9 
Eigenkontrolle 

(1) Die Gemeinde kann verlangen, daß auf Kosten des Grandstückseigentümers oder des Be­
sitzers Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffen­
heit der Abwässer zur Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässe­
rungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, 
betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

(2) Die Gemeinde kann auch verlangen, daß eine Person bestimmt wird , die für die Bedie­
nung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Be­
triebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des 
letzten Beleges an gerechnet, aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen 
vorzulegen. 

§ 10 
Abwasseruntersuchung 

(1) Die Gemeinde kann beim Benutzer Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie bestimmt, 
i n welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind und wer sie untersucht. Für das Zu­
trittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der Grund­
stückseigentümer oder der Besitzer diese unverzüglich zu beseitigen. 

(3) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Benutzer, wenn 

1. die Ermittlungen ergeben, daß Vorschriften oder auferlegte Verpflichtungen nicht er­
füllt worden sind oder 

2. wegen der besonderen Verhältnisse eine ständige Überwachung geboten ist. 

§ 1 1 
G r u n d s t ü c k s b e n u t z u n g 

Die Grandstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 88 f f . W G 
verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Ka­
nälen einschl. Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke gegen 
Entschädigung zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben insbesondere den Anschluß an­
derer Grundstücke an die Anschlußleitung zu ihren Grundstücken zu dulden. 

3. Grundstücksanschlüsse und Grundstücksentwässerungsanlagen 

§ 12 
Anschlußkanäle 

(1) Grandstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
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(2) Ar t , Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderungen werden nach 
Anhörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
von der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluß eines 
Grunstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den 
Teilbetrag für den öffentlichen Abwasserkanal (§ 32) abgegolten. 

(3) Jedes Grundstück erhält einen Grundstücksanschluß; werden Grundstücke im Trennver-
fahren entwässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluß. Die Ge­
meinde kann mehr als einen Grundstücksanschluß herstellen, soweit sie es für technisch 
notwendig hält. In besonders begründeten Fällen (z. B. bei Sammelgaragen, Reihenhäu- j 
sern) kann die Gemeinde den Anschluß mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen j 
Anschlußkanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

§ 1 3 
Sonstige Anschlüsse 

' , 

(1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Gmndstückseigentümers weitere Grundstücksan­
schlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere 
Grundstücksanschlüsse gelten auch Anschlußkanäle für Grundstücke, die nach Entstehen 
der Beitragspflicht (§ 33) neu gebildet werden. j 

i 
(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

i n Abs. 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Gemein­
de zu erstatten. 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan­
schlusses, im übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

§ 1 4 
Private Grundstücksanschlüsse _^ 

(• 
(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu 

unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 

(2) Entspricht ein Grundstücksanschluß nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den al l­
gemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 
Gemeinde, und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Gmndstücksanschluß auf sein Verlangen von der Gemeinde zu über­
nehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich. 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs-, Emeuemngs- und Beseitigungsarbeiten an privaten Grund­
stücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Gemeinde vom Grundstückseigentümer mindestens 
14 Tage vorher anzuzeigen. 



§ 1 5 
Genehmigungen 

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluß sowie deren 
Änderung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. 

Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder 
befristet ausgesprochen. 

(2) Einem unmittelbaren Anschluß steht der mittelbare Anschluß (z. B . über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 

(3) Aus dem Antrag müssen auch Art , Zusammensetzung und Menge der anfallenden Ab­
wässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen er­
sichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag noch folgende Unterlagen beizufügen: 

- Lageplan i m Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück beste­
hender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlußleitungen, der vor 
dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwäs­
serungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.; 

- Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden 
Gebäude im Maßstab 1:100, mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungs­
teile, über die Dachableitung und alle Entwässerungsleitungen unter Angabe des Mate­
rials, der lichten Weite und der Abspenschieber oder Rückstauverschlüsse; 

- Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung 
der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensio­
nen und der Gefällsverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des 
Straßenkanals, bezogen auf Normalnull). 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, 
Lage der Anschlußstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort 
sind auch Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 

§ 1 6 
Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere 
die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von 
Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffentli­
che Bekanntmachung einführt. 



§ 17 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung 

der Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1) Die Grnndstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundsmckseigentümer auf seine Ko­
sten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu 
reinigen. 

(2) Die Gemeinde kann zusammen mit den Grundstücksanschlüssen den Teil der Grund­
stücksentwässerungsanlagen vom Grundstücksanschluß bis einschließlich des Prüf­
schachts herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der Grund­
stückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentl iche Abwasseranlage zu setzen; er muß stets zugänglich und bis auf Rückstau­
ebene (§ 20) wasserdicht ausgeführt sein. 

(4) W i r d eine Grundstücksentwässerungsanlage - auch vorübergehend - außer Betrieb ge­
setzt, so kann die Gemeinde den Grundstücksanschluß verschließen oder beseitigen. Die 
Kosten trägt der Gmndsmckseigentümer. § 13 Abs. 3 gil t entsprechend. Die Gemeinde 
kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Gmndstückseigentümer übertragen. 

§ 1 8 
Abscheider, Hebeanlage, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

(1) A u f Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie 
Öle oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Ab-
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlamm­
fängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit 
den dazugehörenden Schlammfangen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei 
schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde gegenüber schadenersatzpflichtig. Für die Be­
seitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfal l­
entsorgung. 

(2) Die Gemeinde kann vom Gmndstückseigentümer i m Einzelfall den Einbau und den Be­
trieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers 
notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Gnmdstücken, die an Abwasserdruck­
leitungen angeschlossen werden. § 1.6 bleibt unberührt. 

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie Handtuch­
spender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen ange­
schlossen werden. 


